
GLOBALE MINDESTSTEUER:  
PER TOOL ZUR ERSTEN EINSCHÄTZUNG  
DES HANDLUNGSBEDARFS

Ab 2024 haben große Konzerne erstmals zu prüfen, inwieweit ein Steuererhöhungsbetrag 
aufgrund der Vorgaben der globalen Mindeststeuer zu zahlen ist. Dabei gilt: Selbst wenn alle 
Konzerneinheiten in Staaten mit einem nominalen Unternehmenssteuersatz weit über dem 
Mindeststeuersatz von 15 % ansässig sind, ist das Thema globale Mindeststeuer nicht erledigt. 
Allerdings können vorübergehende Erleichterungen genutzt werden. Eine erste Einschätzung 
dazu gibt unser toolbasierter Ansatz mit dem RSM Ebner Stolz Transitional CbCR Safe Harbour 
Quick Check.

UM WAS GEHT ES – KURZ UND KNAPP

Die auf OECD-Ebene beschlossenen Kernelemente  

zur Einführung einer globalen Mindesteuer wurden im  

EU-Raum bindend durch eine Mindestbesteuerungs-

richtlinie festgelegt, die in Deutschland mit dem Min-

deststeuergesetz bereits in nationales Recht umge-

setzt wurde. Konzerne mit einem Gesamtjahresumsatz 

von mindestens 750 Mio. Euro in mindestens zwei von 

vier vorangehenden Geschäftsjahren werden damit 

verpflichtet, erstmals für das nach dem 30.12.2023 be-

ginnende Wirtschaftsjahr zu überprüfen, ob der Gewinn 

aller in einer Jurisdiktion ansässigen Gruppenmitglieder 

einer effektiven Besteuerung von mindestens 15 %  

unterliegt. Liegt die effektive Steuerbelastung darun-

ter, ist ein entsprechender Steuererhöhungsbetrag  

abzuführen, regelmäßig auf Ebene der Konzernmutter. 

Betroffen sind sowohl multinationale als auch rein  

national aufgestellte Konzerne.

Von den Vorgaben erfasste Konzerne haben umfang-

reiche Datenermittlungen vorzunehmen, da für die 

Prüfung, ob alle Konzerngewinne bereits mit einem 

Steuersatz von mindestens 15 % belastet wurden, aus 
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dem Konzern- und den Jahresabschlüssen bekannte 

Zahlen sowohl zum Gewinn als auch zur Steuerbelas-

tung umfangreichen Modifikationen zu unterziehen 

sind. Zudem kommen auf die Konzerne zusätzliche  

Deklarationspflichten zu, ungeachtet dessen, ob Kon-

zerneinheiten etwa in Staaten mit einem nominal  

über 15 % liegenden Unternehmenssteuersatz ansäs-

sig sind. 
CBCR-BASIERTE SAFE-HARBOUR-REGELUNGEN 

SORGEN FÜR ERLEICHTERUNGEN

 

  

Erleichterungen bei der Anwendung der globalen Min-

deststeuer versprechen temporär anzuwendende Safe-

Harbour-Regelungen, bei deren Anwendung auf Daten 

aus dem Country-by-Country-Reporting (CbCR) zurück-

gegriffen werden kann. Entsprechende Regelungen sind 

basierend auf OECD-Vorgaben in der deutschen Umset-

zung der Mindeststeuervorgaben enthalten. Dabei sind 

drei Fälle vorgesehen, in denen für Wirtschaftsjahre bis 

regelmäßig einschließlich 2026 für Steuerhoheitsgebiete, 

in denen die Voraussetzungen erfüllt werden, ein Steuer-

erhöhungsbetrag von 0 Euro anzusetzen ist:

› Laut Country-by-Country-Reporting (CbCR) betragen 

die Umsatzerlöse weniger als 10 Mio. Euro und der Ge-

winn vor Steuern weniger als 1 Mio. Euro (De-Minimis-

Test).

›  Der vereinfacht auf Basis der CbCR-Daten berechnete 

effektive Steuersatz (nebst bestimmter Modifikationen 

insb. zur Berücksichtigung latenter Steuern) beträgt 

mindestens 15 % (in 2024), 16 % (in 2025) bzw. 17 % (in 

2026; vereinfachter ETR-Test).

›    Der Gewinn vor Steuern laut CbCR entspricht maximal 

dem sog. substanzbasierten Freibetrag, der anhand von 

Lohnkosten und materiellen Ver mögenswerten ermit-

telt wird (Substanztest).

Ein wesentlicher Vorteil dieser CbCR-Safe-Harbour-

Regelungen gegenüber den Standardvorgaben ist: Es 

kann auf bereits vorhandenen bzw. ohnehin zu ermitteln-

den CbCR-Daten aufgesetzt werden!

SCHNELLE ANALYSE DURCH DEN RSM EBNER 

STOLZ TRANSITIONAL CBCR SAFE HARBOUR 

QUICK CHECK

Angesichts zahlreicher Staaten mit nominalen Unterneh-

menssteuersätzen von weit über 15 % dürfte insb. der 

vereinfachte ETR-Test für Erleichterungen in den ersten 

Anwendungsjahren der globalen Mindeststeuer sorgen. 

Mit unserem Transitional CbCR Safe Harbour Quick Check 

lässt sich auf Basis bereits vorhandener CbCR-Daten,  

angereichert um bestimmte Zusatzinformationen, prü -

fen, welche Steuerhoheitsgebiete unter diese Safe- 

Harbour-Regelung fallen könnten. Zudem vermittelt das 

Tool eine Indikation, in welchen Jurisdiktionen bzw. Kon-

zerngesellschaften ggf. unplausible Datensätze vorliegen, 

die die Anwendung der Safe-Harbour-Regelungen ver-

hindern könnten. 
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Neben der nach Staaten aufgeschlüsselten Analyse  

ermöglicht das Tool zudem, die Analyseergebnisse auf 

einzelne Konzerneinheiten herunterzubrechen und  

damit einen noch detaillierteren Einblick zu erhalten,  

inwieweit die Erleichterungsregelungen genutzt wer-

den können bzw. eine umfassende Datenermittlung  

für Zwecke der globalen Mindeststeuer erforderlich ist. 
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UNSER LEISTUNGSANGEBOT

Anhand der uns zur Verfügung gestellten CbCR-Daten 

und einiger Zusatzangaben erstellen wir für Ihren Kon-

zern mit unserem RSM Ebner Stolz Transitional CbCR 

Safe Harbour Quick Check eine umfassende Auswer-

tung, inwieweit eine Anwendung dieser Erleichterungen 

in Betracht kommen kann. Zudem kann auf Basis der 

Auswertung eine erste Plausibilitätsanalyse Ihrer CbCR- 

Daten erfolgen. Die sich ergebenden Auswertungser-

gebnisse und daraus resultierende Handlungsoptionen 

erläutern wir Ihnen in einem Erstgespräch. 

Gerne stehen wir Ihnen im Anschluss daran bei der Ent-

wicklung und Implementierung konkreter Umsetzungs-

schritte im Rahmen Ihrer Datenermittlungs- und Daten- 

verarbeitungssysteme zur Verfügung, um den Anforde-

rungen der globalen Mindeststeuer gerecht zu werden. 

IHRE VORTEILE

Nutzen Sie die Erleichterungen, die sich aus den Transi-

tional-CbCR-Safe-Harbour-Regelungen ergeben, um 

den zusätzlichen Administrationsaufwand in den ersten 

Anwendungsjahren der globalen Mindeststeuer mög-

lichst gering zu halten. Mit dem RSM Ebner Stolz Transi-

tional CbCR Safe Harbour Quick Check erhalten Sie 

kosten effizient eine erste Einschätzung, auf der basie-

rend ein Fahrplan zur Anpassung Ihrer Datenermitt-

lungs- und Datenverarbeitungssysteme an die Vorga-

ben der globalen Mindeststeuer erarbeitet werden 

kann. 
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ANSPRECHPARTNER

Die Ihnen bekannten Ansprechpartner bei 

RSM Ebner Stolz sowie die Experten im  

internationalen Steuerrecht stehen Ihnen 

für weitere Informationen zu unserem Toolansatz und 

unserem Leistungsangebot jederzeit gerne zur Verfü-

gung.

55

ANSPRECHPARTNER

Die Ihnen bekannten Ansprechpartner 

stehen Ihnen bei Fragen zur eRechnung 

jederzeit gerne zur Verfügung. Zudem 

können Sie sich auch gerne an unsere Umsatzsteuer-

experten wenden. 
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